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Stand: 3/2022 

 
 
 
 
1. Allgemeines 

 

• Der TV-Dieburg besitzt einen Kleinbus, der allen Abteilungen und Vereinsmitgliedern zur Verfügung steht. 

 

• Der TV-Bus hat seinen Standort vor der Garage neben unserem Vereinsheim. 

 

• Der Vereinsbus wird über die Geschäftsstelle vergeben und zurückgenommen (bzw. dem Koordinator für 

den Bus). 

 

 

2. Vergaberegeln 

 
Die Vergabe erfolgt ausschließlich an Vereinsmitglieder und Sponsoren nach folgenden  
Prioritäten: 
 

• Jugendmannschaften aller Abteilungen für Wettkampfbetrieb 
 

• Alle weiteren Mannschaften, die an Meisterschaften teilnehmen 
 

• Alle weiteren Mannschaften, die am Ligabetrieb teilnehmen 
 

• Turniere, Trainingslager & Mannschafts/ Abteilungs-Ausflüge 
 

• Vereinsmitglieder und Sponsoren für die private Nutzung 
 

• Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet 
 

Ist zwischen der Geschäftsstelle und einer Abteilung eine Einigung über den Buseinsatz nicht 
herbeizuführen, entscheidet der geschäftsführende Vorstand endgültig. 

 
 
3. Benutzungsregeln 

 

• Für den Bus ist ein Fahrtenbuch angelegt, das von jedem Fahrer zu führen ist. 

• Der Fahrer des Kfz, muss das 23. Lebensjahr vollendet haben 

• Der Fahrer muss vor der Fahrt seine gültige Fahrerlaubnis + Personalausweis vorlegen 

• Der Fahrer hat die gültige STVo einzuhalten 

• Für Verkehrsüberschreitungen haftet der jeweilige Fahrer persönlich 

• Fahrer, die die vorgegebenen Regeln nicht beachten, wird das Fahrzeug nicht mehr zur Nutzung zur 
Verfügung gestellt 

• Vor Antritt der Fahrt ist das Fahrzeug zu prüfen 
sichtbare Schäden 
Kfz-Beleuchtung 
Motorölstand 
Wischwasser 
Kühlwasserstand 

• Festgestellte Mängel sind sofort, falls möglich, zu beheben und in das Fahrtenbuch einzutragen, im 
Notfall sofort zu melden. 

• Promillegrenzen, Gurtpflicht, Handyverbot und die Vorschriften für Kindertransporte sind besonders zu 
beachten 

• Kinder, die unter 12 Jahre alt sind, müssen auf allen Plätzen im Fahrzeug in einer altersgerechten 
Rückhalteeinrichtung (»Kindersitz«) Platz nehmen. Dabei spielt es gesetzlich keine Rolle mehr, ob sie 
auf der Rückbank oder vorne rechts sitzen.  

• Kinder, die bereits 150 cm groß sind, dürfen ohne spezielles Kinder-Rückhaltesystem mitfahren, egal 
wie alt. Hier ist dann die Benutzung des normalen Sicherheitsgurtes vorgeschrieben. 

• Der Fahrer ist dafür verantwortlich, dass jedes Kind richtig gesichert wird. Es drohen außerdem 
Bußgeld sowie Flensburg-Punkte bei Nichtbefolgen der Vorschrift 

• Schlüssel und Papiere sind in der Geschäftsstelle abzugeben oder dem Koordinator des TV-Bus zu 
übergeben 

• Die Rückgabe ist nur an die Geschäftsstelle bzw. den Koordinator Bus möglich und wird bei Buchung 
abgestimmt 
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• Das Fahrzeug ist nach Beendigung der Nutzung in mängelfreiem, sauberem Zustand vollgetankt 
zurückzugeben. Der Tankbeleg ist nach der Fahrt mit den Fahrzeugunterlagen zu übergeben. Bei 
Nichteinhaltung werden etwaige Mängel auf Kosten des Nutzers beseitigt. Dies gilt auch für die 
Reinigung. Sollte das Fahrzeug nicht vollgetankt sein, wird dem Nutzer zusätzlich zu den entstandenen 
Kraftstoffkosten, eine Gebühr von 30,-€ in Rechnung gestellt. Dies gilt analog für eine etwaige 
Reinigung, d.h. hier werden 50€ nachbelastet 

• Bei Unfällen ist neben der Polizei (zwingend) unverzüglich die Geschäftsstelle zu informieren. Ferner 
ist sofort die Schadenshotline der Versicherung (siehe Service Card) zu informieren. Es sind Fotos 
bzw. eine Skizze von der Unfallstelle zu fertigen. Die Personalien der am Unfall beteiligten Personen 
sind mit Adresse und den notwendigen Versicherungsdaten (Name und Sitz der Versicherung, 
Versicherungsnummer) festzuhalten. Die Personalien von Zeugen bitte ebenfalls notieren. Schriftliche 
oder mündliche Zusagen, wie Schuldanerkenntnisse, etc., sind zu vermeiden. 

• In dem Vereinsbus besteht ein Rauchverbot 
 
 
4. Einsatzplanung  

 

• Die Geschäftsstelle achtet möglichst auf einen optimalen Buseinsatz 

• Der Bus wird grundsätzlich der Sparte mit der weitesten Anreise zum Wettkampfort zugesprochen, 
vorrangig ist die Jugend  

• Die Buseinsatzplanung erfolgt ausschließlich seitens der Geschäftsstelle, insoweit ist auf eine 
frühzeitige Anmeldung zu achten 

• Der Vereinsbus sollte grundsätzlich vom Abteilungsleiter beantragt werden, andernfalls sollte vorab mit 
dem Abteilungsleiter Rücksprache gehalten werden 

• Der Buseinsatz ist grundsätzlich ab 6 Fahrteilnehmern möglich, kann aber in Ausnahmefällen auch an 
kleinere Gruppen verliehen werden, sofern keine weitere Mannschaftsanfrage vorlieget (vorrangig sollte 
der Bus voll besetzt sein). 

 
 
5. Kosten  

 

• Für Wettkampffahrten steht eine Tankkarte zur Verfügung, die bei der Übergabe des Fahrzeugs 
übergeben wird, die Kosten werden der jeweiligen Abteilung zugeordnet.  

• Für private Nutzung fallen Gebühren in Höhe von 40,-€/Tag und die Kraftstoffkosten an. Enthalten sind 
max. 100km/Tag, jeder weitere Kilometer wird mit 0,20€/km berechnet. 

• Für das Fahrzeug besteht eine Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung in Höhe von 500,-€ 
und eine Teilkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung in Höhe von 150,-€, sowie die 
Haftpflichtversicherung.  
Bei schuldhaft verursachten Schäden (Unfall, Fahrerflucht, Alkohol, usw.) trägt der Fahrer, im Zweifel 
der Reservierer/Abholer bzw. alle Insassen, sämtliche dem TV Dieburg entstehenden Kosten. Dies 
kann entweder der Schaden selbst oder die Selbstbeteiligung und Hochstufung oder Regress des 
Versicherers sein. Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung und fehlerhafte Betankung des 
Fahrzeugs entstehen, ist grundsätzlich der Nutzer (Reservierer/Abholer) haftbar. 

• Ausgenommen hiervon sind ausdrücklich grob fahrlässige oder mutwillige Beschädigungen durch die 
Insassen, die durch den Verursacher zu übernehmen sind. 

 
 

6. Schäden & Pannen  

 
Der Vereinsbus hat eine Mobilitätsgarantie. Die entsprechende Information bei Inanspruchnahme eines 
Pannenservice liegt den Kfz-Papieren bei. 

 
 
7. Inkrafttreten 

 
Diese Richtlinien hat der geschäftsführende Vorstand am 2.3.2022 beschlossen.  


